
Fachbereich Öffentliche Sicherheit, 
Verkehr, Bürgerdienste und 
Personenstandswesen

Landeshundegesetz LHundG NRW vom 18.12.2002

Allgemeine Pflichten

Alle Hunde sind so zu halten, zu führen und zu beaufsichten, dass von Ihnen 

keine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen und Tieren ausgeht.

Hunde sind an einer zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine zu 

führen:

1. in Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen und anderen innerörtlichen 

Bereichen, Straßen und Plätzen mit vergleichbarem Publikumsverkehr

2. in der Allgemeinheit zugänglichen umfriedeten  oder anderweitig 

 begrenzten Park-, Garten- und Grünanlagen einschl. Kinderspielplätzen 

mit Ausnahme besonders ausgewiesener Hundeauslaufbereiche

3. bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen 

Veranstaltungen mit Menschenansammlungen

4. in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten
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Gefährliche Hunde Hunde bestimmter  Große Hunde
  Rassen
      Pittbull Terrier      Alano Hunde, die ausgewachsen 
      American Staffordshire      American Bulldog                       mindestes 20 kg oder
      Terrier      Bullmastiff 40 cm erreichen
      Staffordshire Bullterrier      Mastiff
      Bullterrier      Mastino Espanol
      Mastino Napoletano
sowie Kreuzungen unterein-   Fila Brasileiro
ander und mit anderen Hunden        Dogo Argentino
    Rottweiler
und im Einzelfall gefährliche   Tosa Inu
Hunde nach Feststellung                  Dogo Canario

  sowie Kreuzungen unterein-
  ander und mit anderen Hunden
    
Erlaubnispflicht Erlaubnispflicht Anzeigepflicht

18. Lebensjahr vollendet 18. Lebensjahr vollendet

Besonderes privates oder
öffentliches Interesse

Sachkundenachweis Sachkundenachweis Sachkundenachweis

durch amtl. Veterinär durch amtl. Veterinär oder durch amtl. Veterinär oder
( z.B. Dr. Broer, 207-3113)  durch anerkannten  durch anerkannten Sachver-
  Sachverständigen ständigen oder durch Haltung
     großer Hunde seit mehr als 
    3 Jahren vor dem 01.01.2003

Führungszeugnis Führungszeugnis Führungszeugnis (im Einzelfall)

Haftpflicht Haftpflicht Haftpflicht
Mikrochip Mikrochip Mikrochip

Ausbruchsichere und Ausbruchsichere und                     in Fotokopie dem Meldebogen
verhaltensgerechte  verhaltensgerechte                         beifügen
Unterbringung Unterbringung

Nur 1 Hund an der Leine führen Nur 1 Hund an der Leine führen

Leinenzwang Leinenzwang Leinenzwang

  außerhalb befriedeten    außerhalb befriedeten    außerhalb befriedeten 
 Besitztums  Besitztums  Besitztums
  auch in Außenbereichen       auch in Außenbereichen           innerhalb im Zusammen-
  nach Verhaltenstest:   nach Verhaltenstest:  hang bebauter Ortsteile
 Befreiung für den Außen-  Befreiung für den Außen-
 bereich  bereich

Maulkorbpflicht Maulkorbpflicht Keine Maulkorbpflicht

  außerhalb befriedeten    außerhalb befriedeten   
 Besitztums  Besitztums  
  nach Verhaltenstest:   nach Verhaltenstest:  
 Befreiung möglich  Befreiung möglich

Eine andere Aufsichtsperson Eine andere Aufsichtsperson
als der Halter muss sach- als der Halter muss sach-
kundig und zuverlässing sein. kundig und zuverlässig sein.


